
Anlage II 

Bescheinigung 

der Teilnahme am Programm zur Salmonellenüberwachung in Schweinezucht- und 

Schweineaufzuchtbeständen 

Hiermit wird bescheinigt, dass der Betrieb 

Name TSK-Nummer 

Straße Ort 

vom                           bis                      die Untersuchungen gemäß dem oben genannten Programm durchgeführt hat. 

Der Betrieb gilt gemäß dem oben genannten Programm als „Salmonellen überwacht“ 

Diese Bescheinigung gilt für die Dauer von einem Jahr. Sie kann jederzeit widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen für die 

ordnungsgemäße Teilnahme des genannten Betriebes nicht mehr gegeben sind. 

Ort, Datum 
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